
Von Schüler*innen über unklares oder 

grenzverletzendes Verhalten

Von Eltern über Mängel im Unterricht / in der Klassenführung oder 

grenzverletzendes Verhalten

Beschwerden über Mitarbeiter*innen der FWE oder Unterricht

Der Schüler*in wendet sich an eine Lehrperson seines 
Vertrauens oder Vertrauenslehrer*in (-person)

Schriftliche Beschwerde bei der SF
- Benennung von zwei SF-Mitgliedern, die den Prozess führen 
- Evtl. wird ein „neutraler“ Moderator*in eingeschaltet
- Aushändigung der schriftl. Beschwerde an betroffene 

Mitarbeiter*innen
- Entscheidung, wer noch zu informieren ist / beteiligt ist
- Anhörung der Konfliktparteien

Aussprache zwischen betroffenem Mitarbeiter*innen und 

Beschwerdeführer*in findet statt

Veränderungsmöglichkeit wurde besprochen, 

Zeit zur Veränderung eingeräumt, 

Ergebnis überprüft

Problem ließ sich im 
Gespräch lösen

Folgegespräch z. B. mit

neutralen Moderator*in

Problem gelöst Problem gelöst 

- Einschätzung und Bewertung des Vorfalls / der Beschwerde
- Gegebenenfalls Anhörung von Schüler*innen
- Hospitationen
- Auflagen an Mitarbeiter*innen
- Rückmeldungen an Schüler*innen/Eltern/Klassen/Mitarbeiter*innen
- Weiterreichende Konsequenzen (ggf. Information an den Vorstand) 

Gespräch mit 

Betroffenen
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Von Mitarbeiter*innen über unklares oder grenzverletzendes Verhalten

Beschwerden über Eltern

Aussprache zwischen Mitarbeiter*innen und betroffenem Eltern – evtl im Beisein eines weiteren Kollegen*Innen findet statt

Folgegespräch z. B. mit SF und ELR und 

Vermittlergruppe / evtl. externem Moderator*in

Veränderungsmöglichkeit wurde besprochen, 

Zeit zur Veränderung eingeräumt, 

Ergebnis überprüft

Problem ließ sich im 
Gespräch lösen

Information der SF
- Benennung von zwei SF-Mitgliedern, die den Prozess führen
- Entscheidung, wer noch zu informieren ist / beteiligt ist / 

gehört werden muss (evtl. Geschwisterklassenlehrer*in)
- Vertreter des ELR ist zu informieren Problem gelöst 

- Überprüfung des Schulvertrages / konnte das Vertrauensverhältnis 
wieder hergestellt werden / ist eine weitere Zusammenarbeit möglich? 

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Gremien, die im „Beschwerdeprozess“ mitwirken

• Kollegen*innen des Vertrauens

• Vertrauenslehrer*in – von den Schülern und Schülerinnen gewählte Lehrer (derzeit Herr Dr. Hauck / Frau Kaiser)

• Vermittlergruppe – könnte sich aus dem ELR formieren

• Neutraler externer Moderator*in – evtl. bezahlter Freiberufler*in, der Mediationen, Moderationen und Gesprächsbegleitungen anbietet, 
aber nicht direkt aus der Schulgemeinschaft kommt, der Schulgemeinschaft aber zur Verfügung steht

• ELR – Eltern-Lehrer-Rat

• SF – Schulführung – evtl. Personalgruppe
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Anmerkungen zum „Beschwerdeprozess“ 

• Von allen Gesprächen müssen Protokolle angefertigt werden, die von den Beteiligten unterschrieben zur Kenntnisnahme allen ausgehändigt 
werden

• Rückmeldung nach Einreichung einer Beschwerde sollte innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolgen.

Mitarbeit bei der Erarbeitung: Dr. D. Hauck; K. Büttner-
Rosenfeld; S. Eismann; C. Grohberger; U. John


